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Klaus Harney/Sylvia Rahn

Steuerungsprobleme im beruflichen

Bildungswesen - Grenzen der Schulpolitik

Handlungslogiken und Handlungsfolgen aktueller Berufsbildungspolitik

Zusammenfassung
Auf die Unterscheidung von drei verschiedenen Handlungslogiken im beruflichen Bildungswesen
gestutzt, kontunert der Beitrag den Schnittstellencharakter der Berufsschule und die daraus re¬

sultierenden spezifischen Anforderungen, die das berufliche Bildungswesen an seine Steuerung
richtet. Im Zusammenhang mit der erziehungs- und sozialwissenschafthchen Debatte um neue

Steuerungsformen werden vor diesem Hintergrund zwei aktuelle schulpohtische Beitrage zur Be-

rufsbildungspohtik, und zwar das nordrhein-westfahsche „Berufskolleggesetz" und die flankieren¬

den Maßnahmen zum Quahtatsmanagement an berufsbildenden Schulen dahingehend diskutiert,
inwieweit sie den herausgearbeiteten Steuerungserfordernissen entsprechen.
Auf diese Weise arbeitet der Beitrag die „blinden Flecken" und denkbare „unbeabsichtigte Ne¬

benfolgen" einer in den Grenzen der Schulpolitik verbleibenden Steuerungspraxis heraus und be¬

tont demgegenüber die Notwendigkeit einer Steuerungsstrategie, die an die Pluralität der Hand¬

lungslogiken und die konstatierten Schmttstellenprobleme angepaßt ist.

1. Einleitung

Am Mainstream der jüngeren soziologischen Steuerungstheorie gemessen,
scheint sich die Berufsbildungspolitik als ein nachgerade vorbildlich organi¬

sierter und operierender Politikbereich darzustellen: Stellt die soziologische
Steuerungstheorie, den Eigensinn autopoietischer sozialer Systeme gegenüber
zentralen staatlichen Steuerungsversuchen und die unbeabsichtigten Hand¬

lungsfolgen intentionaler äußerer Intervention fokussierend, auf Modelle der

Kontextsteuerung (vgl. Willke 1995) sowie die Bedeutung von intermediären

Instanzen und von Verhandlungssystemen in dezentralen Steuerungsformen

(vgl. Heinze 1998, S. 199ff.) ab, sind diese so vorgetragenen Maximen einer als

den Steuerungserfordernissen funktional differenzierter Gesellschaften ange¬

messen geltenden Steuerungspraxis in den Steuerungsmodi des beruflichen Bil¬

dungswesens bereits weitgehend berücksichtigt (vgl. Streeck/ Hilbert u. a.

1987; Hilbert/Sudmersen 1990). Von entgegengesetzten - gescheiterten - An¬

sätzen in der Berufsbildungspolitik der 70er Jahre (vgl. Stratmann/ Schlösser

1990, S. 175ff.) abgesehen, hat sich der Staat im Feld der beruflichen Bildung
also auf die ihm in der soziologischen Steuerungsdiskussion der 90er Jahre zu¬

gewiesene Rolle des „Aktivators", der nicht alle Aufgaben selbst erledigt, son¬

dern ihre Erfüllung anregt und moderiert (vgl. Bandemer u.a. 1997; Bande-

mer/Hilbert 1998; Heinze 1998, S 213), beschränkt.

Die Regulierung der Berufsbildung ist weitgehend in die Verantwortung
der Korporationen gelegt, die unter allgemeinen staatlichen Rahmenvoigaben
und mit Unterstützung des Bundesinstituts für Berufsbildung die Schneidung
der Ausbildungsberufe in elabonerten Verhandhmgsabläufen aushandeln und
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auf diese Weise die Grundstrukturen der beruflichen Bildung, bestimmen (vgl.
Benner 1995). Die Ausgestaltung des staatlich respektive kultusministeriell

verantworteten Berufsschulunterrichts ist auf der Ebene der Lehrpläne diesem

Verfahren nachgeordnet, den Ergebnissen der Verhandlungen der korporati¬
ven Akteure also mittelbar unterworfen.

Daß die Steuerungspraxis des beruflichen Bildungswesens in dessen Kern¬

bereich, d. h. der inhaltlichen Füllung der Berufsform, den Maßgaben der aktu¬

ellen Steuerungstheorie entspricht, reicht allerdings offenbar nicht aus, um das

friktionslose Funktionieren des beruflichen Bildungswesens zu gewährleisten.
Wie aktuelle Debatten um die Flexibilisierung der Berufsschulzeiten, der Un¬

terrichtsinhalte etc. belegen, stellt insbesondere die Berufsschule einen Teil des

beruflichen Bildungswesens dar, der ständig die Kritik der betrieblichen Ak¬

teure und der Kammern auf sich zieht.

Dies hängt ursächlich damit zusammen - so die hier vertretene These -, daß

schon mit dem Kernbereich des beruflichen Bildungswesens, der beruflich or¬

ganisierten Ausbildung im Betrieb, der Fall eines Überschneidungsbereichs ge¬

geben ist (vgl. Schriewer 1987; Luhmann/Schorr 1988, S. 53ff.) bzw. im beruf¬

lichen Bildungswesen im weiteren Sinne, d.h. unter Einschluß der beruflichen

Schulen, verschiedene - nicht ohne weiteres miteinander kompatible - Hand¬

lungslogiken verknüpft sind. Insofern ist mit der Steuerungsproblematik des

beruflichen Bildungswesens das Beispiel eines Komplexes pluraler Handlungs¬

logiken gegeben, deren Analyse als heuristischer Beitrag zur allgemeinen
Steuerungsdebatte aufschlußreich sein kann.

Vor diesem Hintergrund schließen die folgenden Ausführungen an das Plä¬

doyer Kutschas an, daß die „Berufsbildungsforschung ihre distanzierte Beob¬

achterrolle nur dann in gesellschaftlicher Verantwortung wahrnehmen kann,
wenn sie unbefangen in Beziehung auf das System der Berufsbildungspolitik
und der beruflichen Bildung wie auch in Beziehung auf sich selbst und auf die

eigenen Wissens- und Prognosedefizite das praktische Handeln von Berufsbil¬

dungspolitikern und von Berufspädagogen begleitet" (Kutscha 1997, S. 683).
Der von Kutscha wiederholt vorgetragenen Rede vom Desiderat „einer

auch ordnungspolitisch reflektierten Berufsbildungspolitik ... als Gegenstand
der Berufsbildungsforschung" (Kutscha 1994, S. 53) folgend, wird im weiteren

der im nordrhein-westfälischen Berufskolleggesetz aktuell beobachtbare Fall

eines schulpolitischen Beitrags zur Steuerung des beruflichen Bildungswesens
untersucht. In Form einer dreischrittigen Argumentation wird erstens die Plu¬

ralität der Handlungslogiken und der korrespondierenden Steuerungszusam¬
menhänge in der beruflichen Bildung verdeutlicht und gezeigt, daß die Steue¬

rungsprobleme im beruflichen Bildungswesen nahezu zwangsläufig in der

Berufsschule als Steuerungsgegenstand zusammenlaufen müssen. Auf dieser

Folie werden zweitens anhand zweier schulpolitischer Maßnahmen in Nord¬

rhein-Westfalen, nämlich dem Berufskolleggesetz und den Initiativen zum

Qualitätsmanagement an berufsbildenden Schulen, jene Probleme diskutiert,
die mit der Berufsbildungspolitik in den Grenzen der Schulpolitik für die

Berufsschule verbunden sind. Drittens schließlich werden, die Ausführungen
abschließend, die Charakteristika der beobachtbaren Steuerungspraxis zusam¬

mengefaßt und ausblickartig Konsequenzen für eine alternative Steuerungspra¬
xis gezogen.
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2. Pluralität der Handlungslogiken als Strukturmerkmal

und Steuerungserfordernis des beruflichen Bildungswesens

Wie in der am Ende dieses Kapitels abgedruckten Übersicht zu den „Hand¬

lungslogiken und Steuerungszusammenhängen im beruflichen Bildungswesen"
veranschaulicht, wird die Berufsbildung von verschiedenen operativen Ebenen

getragen, nämlich primär von Betrieben, Kammern und Berufsschulen, die kei¬

nen gemeinsamen, sondern verschiedenen Sinnkontexten angehören. Der wei¬

teren Argumentation liegt damit die Einschätzung zugrunde, daß sich im beruf¬

lichen Bildungswesen drei verschiedene Handlungslogiken unterscheiden

lassen, und zwar die berufliche, die betriebliche und die schulische, und daß

diese Unterscheidung dazu beitragen kann, die Erfordernisse, die sich aus der

so zu beschreibenden Struktur des Berufsbildungswesens für seine Steuerung

ergeben, aufzuklären. Der verwendete Begriff der Handlungslogik stellt dabei

darauf ab, daß die herauszuarbeitenden Unterschiede nicht nur in Organisati-
ons- und Rechtsformen, sondern auch auf der Handlungsebene anzutreffen

sind (vgl. Harney 1998, S. 7).
Berufsbildung als von Betrieben angebotene - oder auch nicht angebotene

- und in Betrieben durchgeführte Ausbildung wird zunächst von der betriebli¬

chen Handlungslogik tangiert, die darauf gerichtet ist, die „Dauerhaftigkeit des

Überlebens" der Organisation sicherzustellen (vgl. ebd., S. 116). Dies wird res¬

sourcenbezogen, d.h. unter Knappheitsgesichtspunkten, durch den „Aufbau,
den Schutz und den Ausbau von Tausch- und Herstellungsleistungen" (ebd.)
geleistet, in die auch der Aufbau und die Nutzung des Arbeitsvermögens einzu¬

ordnen sind. In der auf das Überleben der Organisation gerichteten betriebli¬

chen Handlungslogik spielt das Arbeitsvermögen der - potentiellen oder rea¬

len - Organisationsmitglieder also nur insofern eine Rolle, als durch die

optimale Nutzung und Abschöpfung von - knappen - Kenntnissen, Fertigkei¬
ten und Fähigkeiten in den durch die Verfaßtheit der Organisation selbst vor¬

gegebenen Rahmenbedingungen zum Erhalt der Organisation beigetragen
wird. Anders formuliert, wird das Arbeitsvermögen in der betrieblichen Hand¬

lungslogik nach dem Primat von Realisierungserfordernissen behandelt. Ähn¬

lich, wie in der betrieblichen Handlungslogik über „just in time"-Produktion

von Gütern nachgedacht wird, liegt es in dieser Handlungslogik nahe, auch den

Aufbau des Arbeitsvermögens der Beschäftigten unter solchen Gesichtspunk¬
ten zu behandeln. So wäre in der betrieblichen Handlungslogik eine Qualifizie¬

rungspraxis optimal, die ebenfalls ressourcenschonend - „just in time" - ein

Arbeitsvermögen aufbaut, das „zielpunktgenau" an die einzelbetrieblichen

Verwertungsinteressen angepaßt ist. In der betrieblichen Handlungslogik sind

also mögliche Überschüsse an Arbeitsvermögen im Prinzip nicht vorgesehen.
Sie können gar als Störfaktoren gelten bzw. sind nur dann relevant, wenn sie

auf Zukunft gerichtet, d. h. als antizipierte Antwort auf spätere Realisierungs¬
erfordernisse kommunizierbar sind.

Exakt unter diesem Gesichtspunkt, d.h. als Antwort auf antizipierte zukünf¬

tige Realisierungserfordernisse ist die Berufsform, d.h. die berufliche Hand¬

lungslogik, für die betriebliche Handlungslogik überhaupt anschlußfähig. An¬

ders als die betriebliche Handlungslogik stellt die Berufsform nämlich nicht

auf unmittelbare Realisierung, sondern auf die Gewährleistung eines gegen-
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über den Qualifikationsanforderungen eines einzelnen Arbeitsplatzes verselb¬

ständigten, d. h. eines verallgemeinerten, Arbeitsvermögens ab. Dies kann man

etwa dann konkret beobachten, wenn „Berufe" rechtlich (neu)geordnet wer¬

den. Das Procedere sieht in solchen Fällen zum einen betriebs- und branchen¬

übergreifende Forschungen zum aktuellen und erwarteten Tätigkeits- und

Qualifikationsbedarf vor. Zum anderen sind erfahrungsgemäß auch Auseinan¬

dersetzungen zwischen den an der sogenannten Berufeschneidung beteiligten
Akteuren darüber wahrnehmbar, wie stark verallgemeinert der Zuschnitt eines

Berufs ausfallen soll. Paradoxerweise können solche Auseinandersetzungen im

Zuge der Realisierung der Berufsform dabei als „Kampf" zwischen der be¬

trieblichen und der beruflichen Handlungslogik gedeutet werden. Mit Berufen

als in ausgehandelten Berufsbildern verankerten Mustern von Arbeitskraft, die

sich aufgrund der durch sie symbolisierten spezifischen Kombination von

Leistungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Inhaberpersonen von anderen

Berufen horizontal unterscheiden, wird im Vergleich mit der Behandlung des

Arbeitsvermögens in der betrieblichen Handlungslogik also ein Überschußpo¬
tential an Arbeitsvermögen erzeugt und gewährleistet. Betriebe nutzen Berufe

demnach als Reservoir für antizipierte Realisierungserfordernisse des Arbeits¬

vermögens und beteiligen sich von daher am Aufbau der beruflich geformten
Arbeitskraft, wobei das Ausmaß dieser Beteiligung wiederum - wie zuneh¬

mend deutlicher wird, wenn Betriebe, die zuvor ausgebildet haben, aus der

Ausbildungstätigkeit aussteigen - von in der betrieblichen Handlungslogik ver¬

ankerten „make or buy"-Entscheidungen abhängt. Theoretisch bzw. sinnhaft

betrachtet, gehört der Beruf damit der Umwelt des Betriebes an (vgl. Harney

1985) bzw. stellt die Berufsausbildung eine sensible Sinnprovinz im Betrieb

dar, die sich - wie die Verhandlungen um betriebliche und schulische Anteile

an Ausbildungszeit anschaulich belegen - permanent gegen die betriebliche

Handlungslogik behaupten muß.

Mit der Beteiligung der Berufsschule am Aufbau des beruflichen Arbeits¬

vermögens tritt schließlich die dritte, nämlich die schulische Handlungslogik
hinzu. Zwar gehört die Berufsschule einerseits dem beruflichen Sinnkontext

an, indem sie ihre Klientelen im Falle der Fachklassen mittelbar über die Betei¬

ligung der Betriebe am Aufbau des beruflichen Arbeitsvermögens erhält und

diese nach Rahmenlehrplänen unterrichtet, die an die Ausbildungsordnungen,
d.h. an jene Rechtsvorschriften, die den Beruf inhaltlich „füllen", angepaßt
sind, andererseits ist sie aber zugleich auf die schulische Handlungslogik ver¬

wiesen. Bekanntlich fungiert die Berufsschule auch als Pflichtschule für die Ju¬

gendlichen unter 18 Jahren bzw. bieten Berufsschulen besondere Angebote für

ausbildungsstellenlose Jugendliche an und vergeben schließlich „allgemeinbil¬
dende" Abschlüsse.

Diese doppelte Ausrichtung der Berufsschule ist nun deshalb folgenreich,
weil sich die schulische sowohl von der betrieblichen als auch von der berufli¬

chen Handlungslogik zum Teil gravierend unterscheidet: Während der Betrieb

den Aufbau des Arbeitsvermögens unter unmittelbaren - auf die Organisation
selbst bezogenen - Realisierungserfordernissen betreibt, baut die schulische

Handlungslogik das Arbeitsvermögen genau umgekehrt unabhängig von kon¬

kreten Realisierungserfordernissen nach der Maßgabe von vertikal differen¬

zierten Berechtigungen und von Laufbahnen auf. Im Gegensatz zur betriebli-
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chen Handlungslogik, die dieses Prinzip nicht kennt, ist die schulische damit

auf Gewährleistung und Vollständigkeit von Unterrichtsinhalten und -Zeiten

gerichtet. Das Leistungsverhältnis von Betrieb und Berufsschule ist damit

strukturell prekär und wird im wesentlichen über die gemeinsame Teilhabe am

Aufbau der Beruflichkeit zusammengehalten. Mit der beruflichen hat die schu¬

lische Handlungslogik nämlich die Universalisierungs- und Gewährleistungs¬
aspekte gemein (vgl. Harney/Zymek 1994), freilich unter jeweils verschiedenen

Vorzeichen:

Wie oben schon erwähnt, sind Berufe horizontal differenziert und nicht

hierarchisch geordnet. Auch wenn es in der Alltagswelt keine Schwierigkeiten
bereitet, Berufe unter sozialen Gesichtspunkten hierarchisch zu ordnen, indem

man sie etwa nach den Kriterien des allgemeinbildenden Abschlußniveaus der

Berufsinhaber und ihrem Tauschwert im betrieblichen Kontext in eine Rang¬
folge bringt, ist dies keine Unterscheidung, die für die Berufsform kennzeich¬

nend wäre. Dies wäre erst dann der Fall, wenn bei der schon angesprochenen
Aushandlungspraxis von Berufen etwa das Eingangsniveau der Auszubilden¬

den nach Bildungstiteln festgeschrieben würde.
Mit der so betrachteten, also horizontalen Differenzierung unterscheidet

sich der Beruf gravierend von der Logik des Schulsystems, das traditionell ver¬

tikal zwischen Berechtigungen unterscheidet und damit das Problem von An¬

schlußmöglichkeiten und Durchlässigkeiten zwischen den schulischen Laufbah¬

nen hat.

Per saldo ist demnach festzuhalten, daß die Berufsschule, die auf der opera¬
tiven Ebene als Teil von beruflichen Schulzentren organisiert ist, d.h. mit den

vollständig dem Schulsystem angehörenden beruflichen Vollzeitschulen (vgl.
Kell/Fingerle 1990, S. 313) die - vor allem personellen - Ressourcen teilen

muß, gleichzeitig mit insgesamt vier Problemlagen konfrontiert ist:

Erstens soll sie sich subsidiär, d.h. optimal an die Ergebnisse der Berufe-

schneidung durch die korporativen Akteure und die Ausbildungsbeteiligung
der Betriebe angepaßt, am Aufbau des beruflichen Arbeitsvermögens beteili¬

gen und sich damit an den Maßstäben der berufsfachlichen Vollständigkeit und

Gewährleistung ausrichten. Zweitens soll sie sich zugleich als gewerbefördern¬
de Instanz flexibel an den partikularen Bedürfnissen der Betriebe orientieren.

Drittens hat sie den Anschluß an schulische Laufbahnen zu sichern, und all

dies soll schließlich viertens nach den organisatorischen Rahmenbedingungen
und Passungserfordernissen geschehen, die sich aus ihrer Integration in die be¬

ruflichen Schulzentren ergeben.
Es liegt auf der Hand, daß die Berufsschule, die somit am Schnittpunkt ver¬

schiedener Handlungslogiken angesiedelt ist - den besonderen Anforderungen,
die etwa Schnittstellen in Organisationen an das Management richten, analog -

kaum über nur eine der Handlungslogiken gesteuert werden kann, ohne daß

Leistungsverluste zu befürchten wären.

Exakt eine solche Steuerung über eine, nämlich die schulische Handlungslo¬
gik - ist jedoch in den Steuerungsmodalitäten des beruflichen Bildungswesens
vorgesehen. Wie die Übersichtsdarstellung der Handlungslogiken im berufli¬

chen Bildungswesen veranschaulicht, ist jeder der drei genannten Logiken eine

Steuerungsarena mit je verschiedenen Akteuren zugeordnet: Während die be¬

triebliche Sphäre der Selbststeuerung überlassen ist, wird die berufliche Hand-
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lungslogik unter Ausschluß der Berufsschule korporativ bewacht und werden

schließlich die berufsbildenden Schulen unter Einschluß der Berufsschule rein

schuladministrativ und damit nach der Systemlogik des Schulsystems, der die

Berufsschule - wie gezeigt worden ist -ja nur bedingt angehört, gesteuert. In¬

sofern besteht strukturbedingt die Gefahr, daß die an der Berufsbildungspolitik
beteiligten Akteure und Arenen die dargestellte Pluralität der Handlungslogi¬
ken im beruflichen Bildungswesen im wesentlichen doppeln und nicht - wie es

notwendig wäre - ihre spezifische Koppelung bearbeiten. Daß das so angespro¬
chene Problem einer an den Schnittstellenproblemen des beruflichen Bildungs-
wesens vorbeigehenden Steuerungspraxis keineswegs nur theoretisch besteht,
sondern berufbildungspolitische Realität ist, läßt sich dabei - ebenso wie die

Konsequenzen, die eine solche Steuerung haben kann - am Beispiel aktueller

Reformmaßnahmen in Nordrhein-Westfalen verdeutlichen.

3. Berufsbildungspolitik in den Grenzen der Schulpolitik im Spiegel
aktueller Reformstrategien

3.1 Zur Reichweite schulpolitischer Strukturreform:
Handlungsfolgen des Berufskolleggesetzes in NRW

Mit dem am 1. August 1998 in Kraft getretenen Berufskolleggesetz zielt die

Landesregierung NRW erklärtermaßen darauf ab, mit den der Schulpolitik zur

Verfügung stehenden Mitteln die Gleichwertigkeit von Berufs- und Allgemein¬
bildung sowie die Durchlässigkeit der beruflichen Bildungsgänge zu gewährlei¬
sten (vgl. Ministerium für Schule und Weiterbildung, Pressemitteilung vom
28. April 1998). Gleichzeitig beendet das Berufskolleg den Sondercharakter

des seit den 70er Jahren durchgeführten nordrhein-westfälischen Kollegschul¬
versuchs und führt die 42 Kollegschulen mit den 331 beruflichen Regelschulen
im Land zusammen.

Erreicht werden soll die Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher

Bildung durch ein im Berufskoileg vorgesehenes gestuftes System von Bil¬

dungsgängen und Übergangsberechtigungen, das - binnen eines Zeitraums von

5 Jahren durchgesetzt (vgl. Gesetz zur Änderung des Schulverwaltungsgeset-
zes/Berufskolleggesetz, Artikel 2) - die beruflichen Teilzeit- und Vollzeitschu¬

len mit der Laufbahn- und Berechtigungsstruktur des Schulsystems insgesamt
so verzahnen soll, daß damit im Wortlaut der nordrhein-westfälischen Schulmi¬

nisterin „eine attraktive Alternative zur gymnasialen Oberstufe" (Ministerium
für Schule und Weiterbildung o. J./1998a) entsteht. Es geht also darum, mit

dem Berufskolleg ein berufsbezogenes Schullaufbahnprofil in die ansonsten

gymnasial ausgerichtete Sekundarstufe II einzufügen und insoweit den An¬

spruch der Berufsbildung auf gesellschaftliche Anerkennung im Sinne fachin¬

haltlicher Gleichwertigkeit zu unterstreichen.

Zu diesem Zweck sehen die Bildungsgänge des Berufskollegs nicht nur die

Möglichkeit vor, Abschlüsse der Sekundarstufe I nachzuholen, sondern ver¬

breitern vor allem die Möglichkeit zum Hochschulzugang, und zwar einschließ¬

lich der historisch erstmaligen Chance, im direkten Anschluß an eine Berufs¬

ausbildung durch den Besuch der Fachoberschule nicht nur die Fachhochschul-,
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sondern die Allgemeine Hochschulreife zu erwerben. Eine zentrale Neuerung

des Berufskollegs besteht also in der Erweiterung der Fachoberschule um die

Klasse 13, die es den direkt in die Klasse 12 eintretenden Absolventen einer

Berufsausbildung nunmehr gestattet, in einem 2jährigen Bildungsgang die All¬

gemeine Hochschulreife zu erlangen.
Auf diese Weise wird mit dem Berufskolleggesetz eine historische Entwick¬

lung des deutschen Schulsystems fortgesetzt, die sich unter den Gesichtspunk¬
ten von „Inklusion" und „Differenzierung" empirisch seit der Jahrhundertwen¬

de beobachten läßt: Die fortschreitende Inklusion, d.h. der zunehmende

Einschluß und die zeitliche Verlängerung dieses Einschlusses der nachwachsen¬

den Generationen in die Schülerrolle im allgemeinbildenden Schulsystem, stei¬

gerte den Bedarf an Differenzierung von Schulabschlüssen und -laufbahnen im

gesamten Bildungswesen, für den das allgemeinbildende Schulsystem seit den

60er Jahren zunehmend das beruflichen Schulwesen als „Manövriermasse"
nutzt (vgl. Drewek/Harney 1982, S. 600ff.). Gestützt auf die zu Beginn der

1980er Jahre vorliegenden Daten zur Bildungsexpansion (vgl. ebd., S. 593ff),
mündete die angesprochene Argumentation vor mehr als 15 Jahren in die

Markierung von Grenzlinien, die der Entwicklung und Steuerung des Bil¬

dungssystems unter dem Gesichtspunkt der Differenzierung gesetzt zu sein

schienen (vgl. ebd., S. 605). Grenzlinien sind dann überschritten, wenn die

„Ersatzkarrieren", die das berufliche Bildungswesen für die Gymnasialkarriere
anbot bzw. anbietet, „selbst unter Aufwertungsdruck geraten und sich in ...

Gymnasialvarianten auflösen" (ebd.). Vor dem Hintergrund dieser von system¬

theoretischen Kategorien angeleiteten, empirisch gestützten Diagnose und

Prognose der frühen 80er Jahre läßt sich das Berufskolleg der späten 90er Jahre

folglich unschwer als erster Schritt in die prognostizierte Richtung der Grenz¬

überschreitung deuten. Insofern steht das Berufskolleg durchaus in der be¬

kannten Linie der Entwicklung des deutschen Bildungssystems, in deren jünge¬
rer Phase der berufsbildende Sektor zunehmend zur Ressource für den

allgemeinbildenden Bereich wird.

Einerseits erscheint der mit dem Berufskolleg verfolgte Weg, die Gleichwer¬

tigkeit allgemeiner und beruflicher Bildung durch schulisch zu gewährleistende
Berechtigungen herstellen zu wollen, dabei durchaus erfolgversprechend. Bil¬

dungsgeschichtlich war der Hochschulzugang bekanntermaßen ja nie nur ein

zweckrationales Zulassungsinstrument, sondern immer auch ein Symbol für ge¬

sellschaftlichen Rang, den die vergebende Institution beanspruchen konnte. So

ist es durchaus wahrscheinlich, daß die neue Variante der Fachoberschule auf

der symbolischen Ebene die Distinktion zwischen dem gymnasialen und beruf¬

lichen Zweig der Sekundarstufe II mindern kann.

Ob die Strukturen des Berufskollegs andererseits geeignet sind, die Bildungs¬
ströme in nennenswertem Maße von den Gymnasien in die Berufsausbildung
umzuleiten, wie die Schulministerin dies nahelegt, muß unter den gegenwärtigen
Bedingungen freilich eher bezweifelt werden, und zwar aus folgenden Gründen:

Erstens ist die neue Variante der Fachoberschule eher rechnerisch als fak¬

tisch eine attraktive Alternative zur gymnasialen Oberstufe. Zwar werden die

Schüler, die die Sekundarstufe I verlassen, danach eine Berufsausbildung ab¬

solvieren und anschließend an der aufgestockten Fachoberschule das Abitur er¬

werben, im Vergleich zu denjenigen Abiturienten, die an ihr nach 13 Jahren
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Schulzeit erworbenes Abitur erst die Aufnahme einer in der Regel dreijährigen
Berufsausbildung anschließen, bevor sie an die Universität gehen, rechnerisch

mit einem Jahr Zeitgewinn „belohnt"; faktisch verkürzen aber viele Abiturien¬

ten ihre Berufsausbildung, so daß dies keinen bedeutsamen Wettbewerbsvor¬

teil bilden dürfte.

Zweitens ist die Umleitung der Bildungsströme auch deshalb wenig wahr¬

scheinlich, weil es unter dem Gesichtspunkt der Wahrung berufsbiographischer
Optionen keineswegs gleichgültig ist, ob man zunächst die Allgemeine Hoch¬

schulreife erwirbt und dann eine Berufsausbildung anschließt oder umgekehrt.
So verfehlt die Neuvariante der Fachoberschule alle diejenigen Ausbildungsbe¬
rufe, in denen die Betriebe bevorzugt Abiturienten im Anschluß an die Klasse

13 der gymnasialen Oberstufe rekrutieren.

Selbst dann, wenn die gewünschte breite Inanspruchnahme der Fachober¬

schule trotz der hier formulierten Einwände eintreten sollte, spricht dies nicht

zwingend dafür, daß das Berufskolleg seine Ziele ohne ungewünschte Nebenef¬
fekte erreichen kann. Würde es nämlich tatsächlich zu einer nennenswerten

Abwanderung von Berufsausbildungsabsolventen, die schon mit dem Abschluß

der Sekundarstufe I ihre Ausbildung beginnen konnten, in die neue Fachober¬

schule kommen, müßten die Betriebe überdenken, inwieweit sie Ausbildungs¬
berufe und Ausbildungsstellen für diese Klientel der Schulabgänger überhaupt
noch anbieten. Insoweit liegt hier der paradoxe Fall einer auf die Integration
von Berufs- und Allgemeinbildung gerichteten Reform vor, die dann funktio¬

niert, wenn die ihr zugrundeliegende Absicht nicht oder zumindest nur in

Grenzen eintritt.

Insgesamt verweisen die genannten Aspekte des Berufskollegs damit dar¬

auf, daß das Berufskolleg die Reform des beruflichen Schulwesens in der Tradi¬

tion der schulischen Handlungslogik betreibt und tendenziell all jene Funkti¬

onsvoraussetzungen der beruflichen Bildung ausblendet, die nicht innerhalb,
sondern außerhalb des Schulsystems angesiedelt sind. Schon eine Ausweitung
und formale Aufwertung der sogenannten Schulberufe, die auf Landesebene

angeboten werden dürfen, aber mit den Akteuren der Berufsbildung abge¬
stimmt sein müssen, würde die Plazierung der Klasse 13 der Fachoberschule

deutlich verbessern. Man sieht daran, daß Reformen wie die des Berufskollegs
einer berufsbildungspolitischen Flankierung bedürfen, da ihre Absicherung auf

Handlungsressourcen außerhalb des Handlungsraums der Schuladministration

angewiesen ist (vgl. auch Lisop 1998, S. 78).
Folgenreich ist dies nun insbesondere für die Berufsschule, deren oben an¬

gesprochenen strukturellen Probleme unter dem Vorzeichen des Berufskollegs
nicht gemindert, sondern verschärft werden: Einerseits steigt durch die Erwei¬

terung des Hochschulzugangs im Berufskolleg mittelbar auch der Druck auf

die Berufsschule, die nunmehr den Anschluß an die über die Fachoberschule

bis zum Abitur reichenden Berechtigungen sicherstellen muß und auf diese

Weise stärker noch als zuvor an den Grundsätzen der verfahrensförmigen Ge¬

währleistung von Aufgaben und Leistungen orientiert wird. Andererseits sieht

das Berufskolleg für die Berufsschule zugleich die stärkere Differenzierung
und Flexibilisierung des Unterrichts vor: In Form von Brückenkursen für lei¬

stungsschwächere und Zusatzqualifikationen für leistungsstärkere Schülerin¬
nen) soll die Berufsschule dafür Sorge tragen, daß der Heterogenität der Klien-
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telen des Berufskollegs über die Differenzierung in Bildungsgänge hinaus ent¬

sprochen wird (vgl. Ministerium für Schule und Weiterbildung o.J./ 1998a).
Auf diese Weise führt das Berufskolleg für die Berufsschule dazu, daß sie nicht

nur stärker auf die angesprochene Vorgabelogik, d.h. auf die Gewährleistung

von Leistungen, Aufgaben und Unterrichtszeit verpflichtet wird, sondern, daß

der Leistungsumfang zudem zusätzlich gesteigert wird. Interessanterweise wer¬

den beide in der Berufsschule zusammenfallenden Tendenzen, d.h. die Erwei¬

terung der Laufbahn- und Berechtigungsstruktur und die Erweiterung des Lei¬

stungsumfangs der Berufsschule im Sinne von Individualisierung und

Flexibilisierung des Angebots seitens des Schulministeriums gleichermaßen ad¬

ditiv und integrativ betrieben. Additive Vorgehensweisen finden sich dort, wo

es um die von der Vorbildung der Auszubildenden unabhängige Aufrechterhal¬

tung von Volumina im Rahmen des unterrichtlichen Anteils der Berufsschule

an der Berufsausbildung geht. Anders ist nicht zu erklären, daß für jene Klien¬

telen, die bereits über die höchste Berechtigung verfügen, d.h. die in einer Aus¬

bildung befindlichen Abiturienten, nur Vorkehrungen für zusätzliche Qualifi¬

kationen getroffen werden, nicht aber darüber nachgedacht wird, welche

Bildungsinhalte verzichtbar sind. Integrative Vorgehensweisen finden sich dort,

wo Unterrichtsanteile im berufsbezogenen Unterrichtsbereich neuerdings di¬

rekt auf die für die Fachhochschulreife erforderlichen Unterrichtskontingente

angerechnet werden können, so daß es nicht mehr notwendig ist, „studienqua¬
lifizierende Fächer innerhalb der beruflichen Bildung" (Gudlat 1998, S. 3) ei¬

genständig nachzuweisen. Es kommt dann auf den Theoriegehalt an, mit dem

in den Berufen jeweils unterrichtet werden kann. Man sieht daran, wie die

Integration von Berufs- und Allgemeinbildung mit neuen Formen der Hierar-

chisierung unvermeidlicherweise bezahlt werden muß. Nach dem nordrhein-

westfälischen Modell werden auf verwaltungstechnischem Wege Strukturen

aufgebaut, die in der bundespolitischen Steuerungsdebatte aufgrund des ge¬

werkschaftlichen Tarifvorbehalts noch zu den Tabus zählen: nämlich die Aus¬

bildungsberufe im Berufsbildungssystem nach Niveaus formal zu unterscheiden

und in eine hierarchische Rangordnung zu bringen.
Die Verzahnung zwischen Berufsbildung und Allgemeinbildung, der die

Neuregelung geschuldet ist, wird auf diese Weise im Schulsystem vollzogen. Sie

bleibt ein innerschulischer Akt der Verrechnung und formalen Gleichstellung
von Unterrichtsanteilen. Von einer institutionellen Form der Verzahnung kann

man deshalb nicht sprechen. Dazu reicht es nicht aus, daß sich Teile des Schul¬

systems selbst anerkennen. Dazu bedarf es eigentlich des Tabubruchs: nämlich

der Einrichtung grenzüberschreitender Anerkennungspraktiken - beispielswei¬
se durch die Auswahl von Berufen nach dem Grad ihrer inhaltlichen Überlap¬
pung mit schullaufbahnbezogenen Abschlüssen. Auch die Aushandlung von

Berufen unter dem Aspekt ihrer Anerkennungsfähigkeit auf allgemeine Schul¬

abschlüsse ist ja im Prinzip denkbar. Eine rein intern bleibende Administrati¬

onspraxis, die darauf hinausläuft, Stundenplansegmente des Berufsschulunter¬

richts im Rahmen einer schulverwaltungsinternen Prozedur anzuerkennen und

aufzuwerten, bezieht diejenigen Arenen jenseits des Schulsystems nicht ein, in

denen Berufe und Ausbildungsabschlüsse ausgehandelt werden. Hier stellt sich

die Frage, ob der Aktionsradius der schulpolitischen Akteure auf die nach Lan¬

desrecht regulierbaren „Schulberufe" (im Unterschied zu den berufsbildungs-
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rechtlich regulierten „Korporationsberufen") beschränkt sein muß. Ein über

die Aushandlung anerkennungsfähiger Berufe laufender Aufbau der Gleich¬

wertigkeit würde die Situation der Betriebe in der Konkurrenz um leistungsfä¬
hige Schulabgänger(innen) aus der Sekundarstufe I gegenüber dem Gymna¬
sium verbessern und gleichzeitig auch die Aufgabenzuweisung an die

Berufsschule vereindeutigen. Würde es eine nach Schulabschlußäquivalenz
ausgerichtete Niveaudifferenzierung gleicher Berufe mit allerdings unter¬

schiedlichen Zeit- und Fächerprofilen geben, womit der oben angeführte Un¬

terschied von horizontaler Differenzierung in der beruflichen und vertikaler

Differenzierung in der schulischen Handlungslogik eingeebnet würde, könnten

Betriebe selbst solche Berufe auswählen, um damit Bewerbungsanreize zu

setzen.

Während das Schulministerium die Berufsschule also sichtlich nach wie vor

nach der Vorgabelogik behandelt und sie nur additiv mit neuen Aufgaben bela¬

stet, die sie kostenneutral erfüllen soll, nimmt der von der betrieblichen und

beruflichen Handlungslogik ausgehende Druck auf die Berufsschule keines¬

wegs ab. Vielmehr bildet das Berufskolleggesetz, wie man etwa an den Stel¬

lungnahmen von Kammervertretern sehen kann (vgl. Sonderschrift Berufskol¬

leg o.X, S. 27ff.), den Ansatzpunkt für die Vitalisierung der Debatte um das

Verhältnis von betrieblicher Ausbildungszeit und schulischer Unterrichtszeit,
die sich konkret im Streit um den zweiten Berufsschultag entlädt. Die Ministe-

rialbürokratie reagiert auf die seitens der Kammern und Betriebe formulierte

Kritik am zweiten Berufsschuitag nun mit einer prekären Form der Interessen-

balancierung. Explizit sei - so ist einer Information des Schulministeriums zum

Berufskolleg zu entnehmen - der Zusammenarbeit von Betrieb und Schule da¬

durch entgegenzukommen, daß nur allgemeine Eckdaten und Bandbreiten zu

den Organisationsmodellen des Berufsschulunterrichts vorgegeben würden

(vgl. Ministerium für Schule und Weiterbildung o.J./1998a). Auf diese Wei¬

se rückt die Ministerin die Möglichkeit in den Horizont, auch auf solche Mo¬

delle zurückzugreifen, bei denen die Berufsschulzeit über die Perioden der

Ausbildung hinweg verteilt, also als eine Art Konto geführt werden kann. In¬

wieweit die Berufsschule dann aber noch den berufskollegbezogenen Anschluß
an das Schulabschlußspektrum der Sekundarstufen I und II wahren kann,
bleibt ungeklärt.

Diese Problematik berührt unmittelbar die aufgabenbezogene Arbeitstei¬

lung zwischen der Berufsschule und den Betrieben im Rahmen der Berufsbil¬

dung. Diese Arbeitsteilung ist formal durch „das Gemeinsame Ergebnisproto¬
koll von 1972 geregelt, auf dessen Grundlage die Rahmenlehrpläne für die

berufsschulische Ausbildung mit den Ausbildungsordnungen für die betriebli¬

che Ausbildung zwischen Bund, Ländern und Sozialparteien vereinbart [wer¬
den]" (Koch/Reuling 1994, S. 137). Im Rahmen dieses Abstimmungsverfah¬
rens werden die Ausbildungsinhalte je nach Lernorteignung auf Schule und

Betrieb verteilt (vgl. ebd.). Der Zentralismus, der dem Verfahren anhaftet, för¬

dert eine eher auf Wissen gerichtete Vorabzuweisung von Aufgaben an die Be¬

rufsschule und eine eher auf Handeln gerichtete Aufgabendefinition für die

Betriebe. Die programmatische Teilung und Integration der Aufgaben ist je¬
doch, wie die Forschung seit langem zeigt, weder auf die schulische noch auf

die betriebliche Handlungslogik vor Ort abbildbar. Entweder zerfällt sie in ge-
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trennte institutionelle Welten oder sie führt zu Kooperationspraktiken, die sub¬

kutan sind, indem sie der offiziellen Aufgabenzuweisung an die Lernorte zuwi¬

derlaufen. Die Problematik verschärft sich durch Rigiditäten, die entstehen,
wenn der Berufsschulunterricht im Rahmen des Berufskollegs an der Erlan¬

gung weiterführender Abschlüsse unmittelbar orientiert wird. Dann wird eine

an der wissensbezogenen Fächersystematik ausgerichtete Festschreibung von

Aufgaben und unterrichtlichen Angeboten erforderlich, die eher hierarchi¬

schen und bürokratischen Formen der Ordnungsbildung folgt, der prinzipiellen
lokalen Gestaltbarkeit der Profil- und Aufgabenteilung zwischen den Lernor¬

ten jedoch zuwiderläuft.

Berufe sind genauso wie Tariflöhne Chiffren, durch die sich Betriebe an

korporatistisch ausgehandelte Regelungen binden. Es gehört zu den Schwierig¬
keiten der deutschen Schul- und Bildungstradition, daß sie es nie geschafft hat,
den durch sie gepflegten Anspruch auf den Allgemeinheitsgehalt des Lernens

in den Aushandlungsprozessen um die Konstituierung und die Form von Aus¬

bildungsberufen selbst unterzubringen. In der beschriebenen Anerkennungs¬
praxis wirkt diese Tradition nach. Sie führt dazu, daß Anerkennungs- und Ko¬

operationsbeziehungen nicht in der Form des Berufs aufgesucht werden, die

dafür bereitsteht, sondern daß ihre Förderung an nachgeordneten Stellen im

Schulsystem erfolgt: etwa dadurch, daß man berufliche und berufsübergreifen¬
de Fächer unterscheidet und letztere dann nicht mehr in den Rahmen einer ge¬
meinsam geteilten Anerkennungspraxis stellen kann, sondern als Domäne defi¬

nieren und gegen die Akteure der Berufsbildung verteidigen muß. Diesem

Muster einer binnenorientierten Problembearbeitung an nachgeordneter Stelle

entspricht es, wenn die aus der Schulpolitik der Länder erwachsende Koopera¬
tionsproblematik zwischen dem System der Schulen, denen die Berufsschule

angehört, und dem System der beruflichen Bildung nicht durch Koppelungs-,
sondern durch Didaktisierungsstrategien angegangen wird. Die Aufgliederung
des Unterrichts in Lernfelder soll die durch die ländereigene Schulpolitik selbst

aufgebaute Separierung der Lernorte wiederum kompensieren. Diese der

Lernortkooperation geschuldete Reformstrategie aber widerspricht der ande¬

ren, der der Gleichwertigkeit von Berufs- und Allgemeinbildung geschuldeten
Strategie, die statt der Lernfeld- die Fächersystematik in den Vordergrund
stellt bzw. stellen muß. Zur Zeit sind es die Lernfelder und die Fächer, an de¬

nen sich die Berufsschulen im Berufskolleg gleichermaßen ausrichten sollen.
Solche Inkonsistenzen entstehen dadurch, daß Probleme der Grenzziehung
und Kooperation nicht dort bearbeitet werden, wo sie auftauchen, sondern

dort, wo ihre Bearbeitung den geringsten politischen Widerstand erzeugt, näm¬
lich in der internen Verfahrenspraxis der Schulverwaltungen.

Per saldo stellt das Berufskolleg einen augenscheinlichen Beleg dafür dar,
daß die Steuerungspraxis der Schuladministration tatsächlich kaum auf die Be¬

arbeitung der Schnittstellenproblematik im beruflichen Bildungswesen abstellt.
Vielmehr steigert die aktuelle Reform den strukturbedingten Druck auf die
Berufsschule dadurch, daß sie die Berufsschule einerseits in der Tradition des

Schulsystems, d.h. nach der Vorgabelogik von Aufgaben und Leistungen steu¬

ert, und sie gleichzeitig darauf verpflichtet, den Erwartungen der Betriebe und

Kammern, die die Berufsschule als Dienstleister für die eigenen Logiken wahr¬

nehmen, entgegenzukommen, und zwar ohne Vorkehrungen dafür zu treffen,
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daß eine solche Dienstleistertätigkeit gelingen kann. Um als Dienstleistungs¬
zentrum agieren zu können, müßte die Berufsschule sich nämlich auf die Errei¬

chung von Ausbildungserfolgen konzentrieren können und die Möglichkeit ha¬

ben, eine ihren Aufgaben entsprechende Personalrekrutierung zu betreiben,
und sich nicht auf die Sicherstellung von Unterrichtszeiten kaprizieren müssen.

Ansätze, die solchen, hier nur angedeuteten Erfordernissen eines Dienstlei¬

stungszentrums gerecht werden können, sucht man in der aktuellen Berufs¬

bildungspolitik allerdings vergeblich. Statt dessen bleibt die Frage, wie in sich

widersprüchliche - im Umfang zudem gesteigerte - Aufgaben durch die Be¬

rufsschulen zu lösen sind, der einzelnen Schule überlassen.

3.2 Qualitätsmanagement in berufsbildenden Schulen als Lösungsstrategie?

Wie einem im März 1998 vorgelegten Bericht des nordrhein-westfälischen Mi¬

nisteriums für Schule und Weiterbildung zu entnehmen ist, betrachtet die

Schuladministration - dem nicht nur in Nordrhein-Westfalen beobachtbaren

Trend, Schulreform als Schulentwicklung zu begreifen, folgend - die Lösung
der sich im Berufskolleg ergebenden Probleme offenbar als Frage des Quali¬

tätsmanagements in berufsbildenden Schulen. „Im zukünftigen Berufskolleg" -

so heißt es wörtlich - „konkretisiert sich der Auftrag der Entwicklung und Si¬

cherung schulischer Arbeit in einem entwickelten Konzept für ein Qualitäts¬

management", das „durch den notwendigerweise engen Kontakt der berufli¬

chen Schulen zur Wirtschaft mitbestimmt" ist (Ministerium für Schule und

Weiterbildung April 1998, S. 38). Die Frage der Lösungskapazität solcher

Qualitätsmanagementstrategien für die Probleme der Berufsschule im Berufs¬

kolleg stellt sich dabei aus zwei Gründen scheinbar nicht. So sei es erstens

gelungen, die zentralen Maximen der aus betriebswirtschaftlichen Kontexten

entlehnten Modelle, nämlich die Aspekte der „Kundenorientierung", der „Mit-

arbeiterorientierung" sowie der „kontinuierlichen Prozeßverbesserung" an die

andere Realität schulischer Arbeit anzupassen, und so seien die dementspre¬
chend „schuladäquaten Modelle für die Qualität der Ergebnisse und Prozesse

unterrichtlicher Arbeit" durch die einschlägigen Modellversuche erprobt
(ebd.).

Legt die Benennungspraxis der unter der Bezeichnung Qualitätsmanage¬
ment firmierenden Ansätze der Schuladministration nun auch programmati¬
schen Konsens nahe, weil man gegen mehr Qualität schlechterdings nichts ha¬

ben kann, so vermag die optimistische Einschätzung hinsichtlich der

Leistungsfähigkeit der bislang erprobten Instrumente für die Bearbeitung der

hier angesprochenen Schnittstellenprobleme der Berufsschule auf der Basis

der Berichte über den von 1995 bis 1998 durchgeführten Modellversuch „Qua¬

litätsmanagement in Berufsbildenden Schulen" (vgl. QuiBS 1996/1997/1998)
jedoch nicht zu überzeugen. Dabei geht es im weiteren ausdrücklich nicht dar¬

um, den Sinn und die Reichweite der folgerichtigen Flankierung schuladmini-

strieller Kontextsteuerung in NRW durch auf Qualitätssicherung und die Un¬

terstützung der lokalen Schulentwicklungspraxis abstellende Maßnahmen

generell in Zweifel zu ziehen (vgl. Ministerium für Schule und Weiterbil¬

dung 1998b). Fraglich ist vielmehr, ob derartige Strategien auch dazu geeignet
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sind, die Folgen der Schnittstellenproblematik der Berufsschule bzw. das pre¬

käre Verhältnis zwischen der Berufsschule und der betrieblichen Handlungslo¬

gik zu bearbeiten.

Dies ist nun insofern eine naheliegende Fragestellung, als es das Ziel des

angesprochenen Modellversuchs war, an einer berufsbildenden Schule „exem¬

plarisch zu untersuchen, inwieweit der Aufbau eines Qualitätsmanagementsy¬
stems auf der Grundlage des Total Quality Management-Gedankens dazu ge¬

eignet ist, die Bildungs- und Erziehungsprozesse an einer berufsbildenden

Schule zu verbessern" (vgl. QuiBS: 1. Zwischenbericht 1996, S. 6). Insofern

speisen sich die hier zu formulierenden Zweifel daran, daß sich mit dem im

Modellversuch erprobten Ansatz die Problemlagen der Berufsschule entschär¬

fen lassen, nicht etwa daraus, daß die Konzeption des Versuchs an der hier in

Rede stehenden Schnittstellenproblematik der Berufsschule vorbeiginge. Viel¬

mehr sind die Ergebnisse des Modellversuchs für den hier diskutierten Zusam¬

menhang gerade deshalb so interessant, weil das Total Quality Management

(TQM) programmatisch darauf abstellt (vgl. Kamiske/Malorny 1994), die Or¬

ganisationsziele der Schule konsequent an den Kundenerwartungen, die nach

der im Modellversuch vorgenommenen Spezifizierung des Kundenbegriffs (vgl.
QuiBS: 2. Zwischenbericht 1997, S. 103ff.) unter anderem von den Schüler(in¬
nen) und Betrieben zu formulieren sind, auszurichten. Von der objektiven Auf¬

gabenlogik her ist Qualitätsmanagement im Sinne des TQM also als Schnitt¬

stellenmanagement, das den Kundenwünschen erweiterten Einfluß auf das

Organisationsgeschehen einräumt, aufzufassen, und insofern theoretisch nach¬

gerade dazu prädestiniert, als Lösungsansatz für die hier thematisierte Pro¬

blemlage der Berufsschule in Betracht gezogen zu werden.

Eine Einschätzung des Modellversuchs als exemplarischer Beleg für die

Übertragbarkeit und Leistungsfähigkeit des TQM-Ansatzes als Beitrag zur

Qualitätssteigerung der Berufsschule im Sinne der Kundenerwartungen wäre

also mindestens daran gebunden, daß die angestoßene Verbesserungsarbeit der

schulischen Akteure die Kundenerwartungen, wenn auch nicht exakt wider¬

spiegelt, so doch zumindest schwerpunktmäßig aufnimmt. Dies ist dem doku¬

mentierten Verlauf des Modellversuchs allerdings gerade nicht zu entnehmen:

Wie man an den beiden Zwischenberichten sowie dem im Tenor ausdrück¬

lich kritisch gehaltenen Abschlußbericht des Modellversuchs (vgl. QuiBS: 3.

Zwischenbericht 1998, S. 14) entnehmen kann, stellte insbesondere der Aspekt
der „Kundenorientierung" im Versuchsablauf ein letztlich ungelöstes Problem

dar (vgl. ebd., S. 75). Vor dem Hintergrund versuchsinterner Differenzen dar¬

über, an welchem Qualitätsmodell die Versuchsdurchführung zu orientieren sei

(vgl. ebd., S. 48; vgl. zur nicht realisierten Alternative Dell/Schmidt/Tauten-

hahn 1997), sowie der in der einschlägigen Literatur zur Schulentwicklung weit

verbreiteten Maxime der Organisationsentwicklung, daß die Realisierung von

Veränderungsprozessen nur dann erfolgversprechend sei, wenn man „Betrof¬
fene zu Beteiligten" mache, setzte der Modellversuch nämlich nicht bei der Er¬

mittlung der Kundenerwartungen und deren Einspeisung in die schalinterne

Arbeit, sondern bei den Organisationsmitgliedern selbst an (vgl. QuiBS: 1.

Zwischenbericht 1996, S. 7). Allen Beschäftigten der Schule wurde ein Frage¬
bogen mit 15 benannten qualitätsrelevanten Bereichen vorgelegt, die dahinge¬
hend einzuschätzen waren, wie zufriedenstellend bzw. nicht-zufriedenstellend
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sie realisiert seien, wie und von wem Verbesserungen erbracht werden könnten

und welche Relevanz einer solchen Verbesserung zukomme (ebd., S. 32ff.).
Auf der Grundlage der von der wissenschaftlichen Begleitung des Modellver¬

suchs vorgegebenen Qualitätsbereiche, die in der Fragebogenerhebung seitens

der schulischen Akteure um weitere qualitätsrelevante Aspekte ergänzt wur¬

den, konstituierten sich dann die sogenannten Verbesserungsgruppen, die den

Einstieg in den intendierten Veränderungsprozeß der Schule bilden sollten.

Die Qualitätsbereiche zogen keineswegs gleichmäßig das Interesse der Be¬

schäftigten der Schule auf sich (vgl. ebd., S. 68):
Statt dessen konzentrierten sich die eingegangenen Nennungen auf den me¬

thodisch-didaktischen Bereich sowie auf Problemlagen, die auf den Umgang
mit den problematischen Klientelen der Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz
(Problemklassen) und den inhaftierten Jugendlichen in der Jugendvollzugsan¬
stalt (JVA) abstellen. Demgegenüber blieben jene Qualitätsbereiche, die in der

Schulentwicklungsliteratur als zentrale Managementaufgaben in Schulen the¬

matisiert werden (Personalentwicklung, partizipative Führung und Entschei¬

dung etc.) ebenso systematisch unterbesetzt wie der angesichts der intendierten

Kundenorientierung zentrale Aspekt der „externen Kooperation". Augen¬
scheinlich beantworteten die Lehrerinnen und Lehrer der Versuchsschule die

Modellversuchssituation als „professionelle Akteure" im Sinne einer rationali¬

sierten Lehrerrolle (vgl. Fend 1998, S. 339f.), die sich primär an der Fachlich¬

keit des Wissens und der Optimierung der Weitergabe dieses Wissens, d. h. an

der fachdidaktischen Kompetenz orientiert. Die Realität der betrieblichen

Ausbildungspraxis ist für die Lehrkraft als professionellen Akteur damit nicht

ohne weiteres anschlußfähig und gerät im wesentlichen unter Fremdheitsge-
sichtspunkten in den Blick, wie im Modellversuch dort manifest wurde, wo die

Lehrerinnen und Lehrer die „externe Kooperation" explizit durch basale Inter¬

essenunterschiede zwischen der Schule und den Betrieben behindert sahen

(vgl. QuiBS: 1. Zwischenbericht 1996, S. 63).
Indem sich die Verbesserungsgruppen der Versuchsschule nun auf der Basis

der Interessenlagen der Lehrer als professionelle Akteure konstituierten, hat

der Modellversuch letztlich die aus der Kooperationsforschung bekannte „Bin¬

nenorientierung" der Berufsschullehrerschaft (vgl. Modellversuch Lernortko¬

operation 1998, S. 38f.) nur bestätigt, nicht aber im Sinne der TQM-Pro-

grammatik aufgebrochen: Konfrontiert man nämlich die Aufgabenstellungen
der Verbesserungsgruppen mit den im Modellversuch nach deren Konstituie¬

rung ermittelten Kundenerwartungen der Schüler, Betriebe und ausgebildeten
Facharbeiter (vgl. QuiBS: 2. Zwischenbericht 1997, S. 109ff.), werden die gra¬
vierenden Divergenzen zwischen der schulinternen Verbesserungsarbeit und

den Erwartungen der Kunden augenfällig: Befaßten sich die Verbesserungs¬
gruppen auf der einen Seite mit Fragestellungen der Handlungsorientierung,
der Methodik/Didaktik, der Lehrerfortbildung, der Arbeit in der JVA und in

den Problemklassen, der Effizienzsteigerung der Verwaltungsarbeit, der inter¬

nen Kooperation sowie mit der Erarbeitung von Schulgrundsätzen, standen

dem auf der anderen Seite Kundenprobleme gegenüber, die sich schwerpunkt¬
mäßig auf die gewünschte Abkehr vom Blockunterricht, die stärkere Gewich¬

tung des berufsbezogenen Lernbereichs sowie den Ausbau der Lernortkoope¬
ration bezogen.
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Die so deutlich werdende Diskrepanz zwischen der Zielsetzung des TQM
und dem Verlauf des Modellversuchs wurde dabei seitens der wissenschaftli¬

chen Begleitung durchaus wahrgenommen; entsprechend angestrengte Korrek¬

turversuche scheiterten jedoch an der fehlenden Bereitschaft der schulischen

Akteure, die selbstgesetzten Arbeitsschwerpunkte zugunsten einer kunden¬

orientierten Aufgabenstellung aufzugeben (vgl. QuiBS: 2. Zwischenbericht

1997, S. 94; 3. Zwischenbericht 1998, S. 60ff.).
Damit waren die Voraussetzungen für eine als gelungen zu betrachtende

Operationahsierung des TQM-Ansatzes, die als Beleg für dessen Leistungsfä¬
higkeit bei der Bearbeitung der Schnittstellenproblematik der Berufsschule die¬

nen könnte, im Verlauf des Modellversuchs sichtlich nicht gegeben. Zwar nah¬

men die Verbesserungsgruppen die Zusammenarbeit mit den Betrieben

thematisch durchaus auf, indem sie etwa die optimalere Information der Betrie¬

be über die schulischen Fehlzeiten ihrer Auszubildenden anstrebten (vgl. ebd.,
S. 150), diese Problembearbeitung lag aber auf einer anderen Ebene als die

„Kundenwünsche". Entgegen der Programmatik des TQM, die Leistungsbezie¬
hungen der Organisation als zentrale Größe der internen Kommunikation und

Prozeßabläufe zu verankern, hat der Modellversuch insgesamt nicht dazu beige¬
tragen, daß die Leistungsbeziehung von Berufsschule und Betrieb einen er¬

kennbar neuen Stellenwert in der schulinternen Kommunikation erhalten hätte.

Anders als man vielleicht vermuten könnte, erklären sich die insgesamt also

ernüchternden Resultate des Modellversuchs nun weder durch etwaige ungün¬
stige Bedingungen an der Versuchsschule etwa im Sinne von - den schulischen

Akteuren zu unterstellendem - unzureichendem Engagement, noch wird man

die Versuchsergebnisse primär einer verfehlten Technik der Versuchsdurchfüh¬

rung zurechnen können. Im Unterschied zu der (selbst)kritischen Einschätzung
der Akteure des Modellversuchs, die dessen Verlauf und Ergebnisse primär un¬

ter den Gesichtspunkten der zu späten Beseitigung interner Unstimmigkeiten,
der Planungsoptimierung sowie der nicht optimalen Abschöpfung von verfüg¬
baren Wissensbeständen, die bei der Beseitigung von „Widerständen gegen
Wandel" hätten eingesetzt werden können, problematisieren (vgl. ebd., S. 65ff.,
S. 166ff.), wird der Modellversuch hier als Material für auf einer anderen Ebe¬

ne angesiedelte Überlegungen herangezogen:
Im Anschluß an mikropolitische Ansätze in der Organisationsforschung

kann gezeigt werden, daß es unabhängig von fallspezifischen Bedingungen und

Prozessen im Modellversuch in der gegebenen Situation an beruflichen Schu¬

len unwahrscheinlich ist, daß die Lehrerinnen und Lehrer - wie engagiert sie

auch immer sein mögen - das Leistungsverhältnis von Betrieb und Berufsschu¬

le als zentrales Problem wahrnehmen und bearbeiten. So wie es nach M. Cro-

zier/E. Friedberg in Organisationen per se keine objektiven Probleme gibt
(vgl. Crozier/Friedberg 1993, S. 9), existieren auch in beruflichen Schulen nur

solche, die die Akteure vor dem Hintergrund der Strukturierung ihres Hand¬

lungsfeldes sinnvoll zum Thema machen können. Die Struktur des Handlungs¬
feldes der Lehrkräfte an beruflichen Schulen ist nun durch das berufliche

Schulzentrum bestimmt, in dem durchschnittlich vier der fünf beruflichen

Schulformen Berufsschule, Berufsgrundschuljahr, Berufsfachschule, Fachober¬

schule/Gymnasiale Oberstufe und Fachschule kombiniert sind, wobei die Leh¬

rerinnen und Lehrer im gesamten Spektrum der vertretenen Bildungsgänge
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unterrichten. Anders als die Lehrkräfte an den allgemeinbildenden Schulen

sind jene im beruflichen Schulwesen auf diese Weise mit verschiedenen Orga¬
nisationszwecken und mit damit verbundenen Milieuunterschieden, Sprachpro¬
blemen, Folgen der Jugendarbeitslosigkeit etc. konfrontiert, die sie im Extrem¬

fall in einem Lehrerarbeitspensum durchwandern müssen. Vorrangig
thematisch ist folglich für die Akteure an beruflichen Schulen die Frage, wie

sich die bildungsgangbezogenen Unterschiede mit ihren je spezifischen Anfor¬

derungen in einer Lehrerrolle integrieren lassen. Kombiniert man die so ange¬

deutete Situation der schulischen Akteure im beruflichen Schulzentrum mit

der mikropolitischen Grundvorstellung Croziers und Friedbergs, „daß sich

zwischen die Struktur eines Problems", d.h. im vorliegenden Fall die Steige¬
rung der Schulqualität im Sinne der Kundenorientierung, „und seine Lösung
im kollektiven Handeln immer eine autonome Vermittlung" auf der Folie der

Eigenlogik des schon bestehenden organisatorischen Konstruktes „schiebt"

(ebd., S. 14), so wird die spezielle Logik des Verhaltens der schulischen Akteu¬

re im Modellversuch augenfällig: Indem sich die Lehrkräfte nicht mit den Kun¬

denerwartungen der Betriebe, sondern mit methodisch-didaktischen Fragestel¬
lungen, die sich als kleinster gemeinsamer Nenner der Lehrerrolle bei sonst

vielfältigen bildungsgangspezifischen Problemen begreifen lassen, sowie mit

den besonders problematischen Klientelen befassen, verfolgen sie verschiedene

Strategien zur Lösung eines Problems, nämlich der Bearbeitung der Folgepro¬
bleme einer überkomplexen eigenen Berufsrolle.

Während sich die schulischen Akteure im Rahmen dessen, was sie inner¬

halb des schulischen Kontextes wahrnehmen und bearbeiten können, also um

Komplexitätsreduktion bemühen, verlangt die Maxime der Kundenorientie¬

rung das Gegenteil und wird folglich als „Rauschen" behandelt.

So betrachtet, stellt der Modellversuch QuiBS ein Beispiel dafür dar, daß

sich zwischen die objektive Aufgabenlogik eines „weichen" Steuerungsinstru¬
ments, wie es das auf Schnittstellenmanagement abstellende TQM in Schulen

darstellt, und deren Umsetzung die interne Umdeutung dieser Aufgabenlogik
nach der Struktur des betroffenen Feldes schiebt. Das Feld berufsbildende

Schulen ist dabei nicht so strukturiert, daß die interne Bearbeitung der betrieb¬

lichen Kundenwünsche ohne strukturelle Veränderung wahrscheinlich wäre.

Während die Beseitigung fallbezogener Schwierigkeiten, wie sie von den Ak¬

teuren des Modellversuchs im Abschlußbericht angesprochen werden, dazu

beitragen kann, daß die internen Prozeßabläufe in den Berufsschulen verbes¬

sert werden, ist eine verstärkte Öffnung der schulischen Akteure in Richtung
betriebliche Handlungslogik nicht erwartbar.

Damit verweist der Modellversuch QuiBS auf die unter gegebenen Bedin¬

gungen generell nur begrenzte Reichweite, die das Qualitätsmanagement als

schulpolitisches Instrument haben kann. QuiBs ist sichtlich ein Indikator für

die auch schulpolitisch gültige Einsicht, daß es nicht ausreicht, die Zielsetzung
auszuwechseln, um die Ergebnisse kollektiven Handelns zu verändern (vgl.
ebd., S. 14). Wenn die Qualitätspolitik der Schuladministration NRW auch da¬

zu geeignet ist, die begonnene Kontextsteuerung zu flankieren, prallen die zur

Verfügung stehenden Instrumente an den Schnittstellenproblemen der Berufs¬

schule ab. Sie stellen Strukturprobleme dar und bedürfen dementsprechend
der strukturpolitischen Behandlung.
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4. Schlußbetrachtung

Das in den vorstehenden Ausführungen behandelte Fallbeispiel einer in den

Grenzen der Schulpolitik betriebenen Steuerungspraxis des beruflichen Schul¬

wesens verweist, unter Verallgemeinerungsgesichtspunkten formuliert, auf die

besonderen Schwierigkeiten, die sich bei der Steuerung von Funktionsberei¬

chen ergeben, die als Überschneidungsbereiche bzw. als Komplexe pluraler

Handlungslogiken strukturiert sind. In solchen Fällen ist eine Steuerungspraxis

erforderlich, die die spezifische Koppelung der beteiligten Logiken bearbeitet,

also hohe Aufmerksamkeit und Reflexivität auf die Schnittstellen verwendet

und sich nicht wiederum selbst in die Handlungslogiken aufteilt. Exakt dies

kann man aber in der aktuellen Berufsbildungspolitik beobachten. Mit dem

Berufskolleggesetz bindet die nordrhein-westfälische Schulpolitik die berufli¬

chen Schulen insgesamt stärker noch als zuvor an die Vorgabelogik des Schul¬

systems und manövriert damit die Berufsschule, die diesem System selbst nur

bedingt angehört, einmal mehr so zwischen das Bildungs- und das Beschäfti¬

gungssystem, daß daraus für sie kaum lösbare Anforderungen entstehen. Dies

wiederum beantwortet die Schulpolitik mit der Verlagerung der Problematik

auf die gleichsam vorpolitische Ebene der lokalen Managementpraxis. Nun¬

mehr sollen mit Hilfe des Qualitäsmanagements strukturelle Problemlagen

gelöst werden, und zwar ohne daß die Akteure mit den hierzu notwendigen
Ressourcen versorgt würden. Um in eine lokale Verhandlungspraxis mit betrieb¬

lichen Akteuren eintreten zu können, müßten Berufsschulen über personelle
und zeitliche Eigenressourcen verfügen, die sie flexibel handhaben könnten.

Mit Crozier/Friedberg formuliert, übersieht die starke Betonung des Qua¬

litätsmanagements als bildungspolitisches Instrument, daß „die zur Erweite¬

rung ... der Autonomie und Initiativmöglichkeiten der Individuen notwendige
Veränderung unserer kollektiven Handlungsweisen keineswegs weniger, son¬

dern im Gegenteil mehr Organisierung im Sinne von bewußter Strukturierung
der Handlungsfelder voraussetzt" (Crozier/Friedberg 1993, S. 20).

Eine solche bewußte Strukturierung des Handlungsfeldes an der Schnitt¬

stelle der an der beruflichen Bildung beteiligten Handlungslogiken ist jedoch
nur möglich, wenn man strukturpolitische Maßnahmen ergreift, die eine lokale

Verhandlungspraxis gestatten.
Konstruktiv gewendet, müßten die Berufsschulen aus der Umklammerung

der Wahlschulen befreit und nach dem Charakter eines Dienstleistungszen¬
trums, dessen Kernaufgabe die Gewerbeförderung durch Aus- und Fortbildung
nach der Maßgabe der verschiedenen Voraussetzungen der Schülerinnen und

Schüler wäre, neu strukturiert werden. Hierzu müßte die Berufsschule über

auch gegenüber der Lehrerbildung autonome Formen der Personalrekrutie¬

rung verfügen.
Es liegt auf der Hand, daß mit einer solchen Neustrukturierung enorme

operative und finanzielle Probleme verbunden wären. Ihre Lösung dürfte aber

eine zwingende Voraussetzung dafür sein, daß die in der Denkschrift der nord¬

rhein-westfälischen Bildungskommission eingeforderte Lernortkooperation in

der Berufsbildung (vgl. Bildungskommission NRW 1995, S. 261) als lokale

Verhandlungspraxis gelingen kann und sich nicht - wie für das Qualitätsmana¬

gement gezeigt - gleichsam in interne Organisationsspiele hinein verflüchtigt.
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Der Berufsschule kommt objektiv die Aufgabe der Vermittlung der Hand¬

lungslogiken zu. Empirisch ist dies längst der Fall, wie man einer Fülle subku¬

taner Absprachen, halbformeller Initiativen und aufgabenbezogenen Koopera¬
tionen vor Ort sehen kann, deren Zustandekommen und deren Reproduktion
durch eine schweigende, von Schulleitern inoffiziell jedoch eingestandene Pra¬

xis der Außerkraftsetzung formaler Regelungen zur Schulpflicht wie auch zur

Aufgabenabgrenzung gegenüber der betrieblichen Ausbildungsträgerschaft ge¬
kennzeichnet ist. Man kann die Vermittlungsproblematik aber auch an den ver¬

schiedenen Modellen der berufsschulischen Unterrichtszeit, der notorischen

Auseinandersetzung mit den Verbänden in dieser Frage wie auch an den durch

die KMK-Beschlußlage (vgl. Rahmenvereinbarung über die Berufsschule vom

15.3.1991) gestützten Didaktisierungsstrategien beobachten: Das Prinzip der

Handlungsorientierung, das sich in den Versuchen der Fächerintegration und

der Lernfeldaufteilung des Berufsschulunterrichts ausdrückt, ist de facto mit

der ordnungsrechtlichen Aufgabenzuweisung an die Lernorte unvereinbar.

Ordnungsrechtlich soll in der Schule vor allem Wissen und im Betrieb vor al¬

lem Handeln vermittelt werden. Diese Aufgabenteilung ist jedoch strukturell

nicht durchhaltbar, da sie die berufliche Handlungslogik, der die Berufsschule

ja auch verpflichtet ist, halbiert und die Zusammenhangsbildung im Lernpro¬
zeß zerstört. Deshalb muß es - und zwar in dem Maße wie der Anteil der Be-

rufsschul- an der Ausbildungszeit wächst - zu subkutanen Kompensationslö¬
sungen vor Ort kommen (in dem z.B. die Berufsschule je nach Beruf de facto

auch ausbildet, während dem Betrieb die Arbeitsmt&ile der Ausbildung über¬

lassen werden). Zu den problematischen Seiten des schulpolitischen Föderalis¬

mus gehört es, mit dem Leitbegriff der Handlungsorientierung nur auf den

schulischen Binnenraum abzustellen. Genau dort aber entgrenzt die Umset¬

zung des Postulats der Handlungsorientierung die ordnungsrechtlich nach wie

vor gegebene Aufgabentrennung zwischen Schule und Betrieb. Sie läßt sich,
m. a. W. darin nicht unterbringen, sondern verlangt eine auf „Handeln" gerich¬
tete Ausstattung der Schulen. Da dafür wiederum die Rahmenbedingungen
fehlen, können die Schulleitungen vor Ort mit den offiziellen Regelungen und

Formalstrukturen nicht nur in der Form des Umsetzungsmanagements umge¬
hen. Die Autonomisierung gegenüber den Formalstrukturen stellt sich als zu¬

sätzliche Managementanforderung dar. Eine kontextbezogene Schulpolitik
sollte die beruflichen Schulen von dieser Anforderung entlasten und an For¬

malstrukturen arbeiten, mit denen Praktiken der Problemlösung vor Ort eher

gestützt als gestört werden.
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Abstract

Based on a distmction between three types of logics of action in the system of vocational educa¬

tion, the authors sketch the intersectional character of the vocational school and the resultmg spe¬

cific demands on the system of vacational education regardmg its control In connection with the

pedagogical and sociological debate on new forms of control, two recent contnbutions to educa¬

tional policy are discussed, namely the law on the College of vocational education in North

Rhme-Westphaha and the supporting measures regaiding quality management at vocational

schools The authors examme in how far these two approaches meet the control-related require-
ments sketched before

Thus, they reveal the "blind Spots" and possible "unmtended side-effects" of a control practice re-

maming within the boundanes of educational policy and they stress the need for a control strate¬

gy adapted to the plurahty of the logics of action and to the intersectional problems pomted out

above
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